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EISENACH SAGT JA ZU MEHRWEG - INFOS FÜR VERANSTALTER 

Der Stadtrat hat eine neue Satzung beschlossen, die bei Veranstaltungen in Eisenach für weniger Abfall 
sorgen soll. Diese Mehrwegsatzung gilt ab dem 6. Mai 2026. Unser Ziel ist eine saubere Stadt: Mehrweg 
statt Einweg. Damit Sie Ihre Veranstaltung gut planen können, haben wir die relevanten Informationen für 
Sie zusammengefasst. 

Wofür gilt die Satzung?

Neue Mehrwegbecher mit Eisenach-Motiven

• alle genehmigungs- und anzeigepflichtigen Veranstaltungen in Eisenach
• dazu zählen unter anderem Feste, Konzerte, Sport-, Vereins- oder

Kultur-Events und alle mobilen Verkaufsstände im öffentlichen Raum
• gilt an und in städtischen Gebäuden, Plätzen, Straßen, Sport-, Grill- und

Grünflächen

Die Satzung gilt nicht für Produkte, die nicht vor Ort verzehrt werden. 

Was ist "Mehrweg"?
• wiederverwendbares Geschirr, Besteck, Trinkgefäße, Trinkhalme und

Mitnahmebehältnisse
• alternativ Materialien, die verrotten (Papier, Pappe, Holz, essbare

Verpackungen)
• eigenes Geschirr/Besteck der Gäste ist erlaubt

Was ist verboten?
• Einwegprodukte aus Kunststoffen, Aluminium, Verbund- oder Melamin-Materialien

(zum Beispiel Becher, Teller und Besteck aus Plastik)

Pflichten der Veranstalter   
Beschaffung

Kennzeichnung 

Rücknahme

Ausnahmen beantragen 

Bußgelder

nur Mehrweg- oder verrottbare Produkte verwenden; bei 
Bedarf Mehrwegbecher bei der EWT ausleihen

ausreichend gekennzeichnete Abfallbehälter für Mehrweg- und 
Restabfall bereitstellen

Beispiele: Mehrwegbecher mit 
Eisenach-Motiven, Mehrwegteller 
aus Pappe/Porzellan
Behälter in ausreichender Zahl an 
allen Verkaufs- und Essbereichen 

Pfand darf nicht zu einem höheren 
Gesamtpreis führen als bei Einweg.

Antrag an das Ordnungsamt 
(Markt 22). Tel. 03691 670-309, 
Mail: ordnungsamt@eisenach.de

nach Verzehr Mehrwegbehälter zurücknehmen und ggf. Pfand 
einziehen 

nur bei Sicherheits- oder Hygienebedenken o.Ä. - mindestens 
7 Werktage vor dem Event schriftlich oder per Mail

Verstöße können mit bis zu 5000 Euro geahndet werden. 



Praxisbeispiele

• Bierfest: Statt Plastikbecher Mehrweg-Bierkrüge aus Glas anbieten oder 
Mehrweg-Becher bei der EWT ausleihen; Rückgabe an den Ausschank

• Food-Truck-Markt: Verwenden von Papier-/Papp-Essensbehältern oder 
Mehrweg-Lunchboxen; Kunden können eigene Behälter mitbringen.

• Sportturnier: Trinkwasser in nachfüllbaren Mehrweg-Flaschen bereitstellen; 
Pfand pro Flasche

• Milch für Kaffee nicht mehr in Plastikbehältern, sondern in Kännchen 
ausreichen

• Bratwurst im Brötchen super - Bockwurst auf Plastikteller dagegen nicht
• Eis in der Waffel super - Eislöffel aus Plastik nicht

Wie beantrage ich eine Ausnahme?

1. Schriftlicher Antrag (Papier oder E-Mail) mindestens 7 Werktage vor 
Veranstaltung

2. Begründung (z.B. kein Zugang zu Spülmöglichkeiten, besondere 
hygienische Anforderungen)

3. Entscheidung wird vom Fachdienst Ordnungsrecht nach pflichtgemäßem 
Ermessen getroffen

• Mehrweg statt Einweg!
• Rücknahme und Pfand organisieren
• Ausreichend Mülleimer kennzeichnen
• Fristgerecht Ausnahmen beantragen, falls nötig

Damit tragen Sie aktiv zu einer sauberen, nachhaltigen Stadt bei. Wir freuen uns, dass Sie mitmachen!

Kontakt & Unterstützung

Stadtverwaltung Eisenach, Fachdienst Ordnungsrecht, Markt 22, Eisenach 
Telefon: 03691 670-309
E-Mail: ordnungsamt@eisenach.de

Mehrweg-Ausleihe: 
Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Markt 24, Eisenach
Telefon: 03691 79230
E-Mail: info@eisenach.info

Um das Ausleihen der städtischen Mehrweg-Becher zu steuern, wird es in Kürze auf der Internetseite der 
Stadt Eisenach ein Online Formular geben. 

Beratung in Abfallfragen:
Stadtverwaltung Eisenach, Team Sauberkeit, Heinrichstraße 11, Eisenach
Telefon: 03691 670-876
E-Mail: markus.mayer@eisenach.de

Kurz gesagt
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